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Einfache Anfrage 
„Zweckmässig Verwendung von Fonds-Geldern?“ 
 
Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 25 vom 25. Januar 2020 gemäss Paragraph   
7 Abs. 1 des Gesetzes über den Finanzhaushalt Zweckänderungen verschiedener 
Fonds beschlossen, deren Zweck in der heutigen Zeit nicht mehr angemessen erachtet 
wurde. 
Im Zuge der Aufarbeitung «Testfall Münsterlingen» wurde eine Wiedergutmachung an 
den betroffenen Menschen immer wieder thematisiert. Die geplante und projektierte 
Gedenkstätte dient wohl als Mahnmal, für ein über Jahre hinweg systematisch ethisch 
verwerfliches Gebahren eines Mediziners. Das Leid der Betroffenen lässt sich nie und 
nimmer mit Geld aufwiegen. Trotzdem stünde es dem Kanton gut an, statt die Fonds-
gelder aus dem Brugger’scher Waisenfonds mit ehemaligem Zweck «Erziehung und 
Ausbildung von Halb- und Ganzweisen in der Gemeinde Andwil, bei Nichtbedarf auch 
andere Waisen im Kanton»  und des Billwiller’schem Legat «Soziale Fürsorge, Unter-
stützung beschämter Armer und Bedürftiger ohne Rücksicht auf Staatszugehörigkeit 
und Konfession» an das Sozialamt des Kantons Thurgau bzw. an einen neuen Bei-
tragsfonds des Sozialamtes des Kantons Thurgau zu überführen, für eine Wiedergut-
machung der Menschen, die als Testkinder, Testjugendliche oder erwachsene Testpa-
tienten zu den Testfällen Münsterlingen wurden, zu nutzen und als finanzielle Wieder-
gutmachung auszuzahlen. 
 
Wir gelangen daher mit der Frage an den Regierungsrat, ob er auf seinen Beschluss 
Nr. 25 vom 25.1.2020 zurückkommt und die Gelder aus dem Fonds Billwiller’sches Le-
gat  Konto Nr. 2091.9000.140 und dem Fonds Brugger’scher Waisenfonds Konto Nr. 
2091.9000.130 statt neuen Fonds im Sozialamt des Kantons Thurgau den von Medika-
mententests betroffenen Menschen als finanzielle Wiedergutmachung auszahlt? 
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